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Beschlussvorlage

Federführend:
Amt für Bau und Liegenschaften

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Verfasser:
FBL:

2016/NK/630
öffentlich
09.06.2016
Herr Harpeng
Herr J. Banek

Genehmigung überplanmäßiger Ausgaben in den Sachkonten 1.1.4.01.523100 
und 1.1.4.01/0001.785200

Behandlung Termin Beratungsfolge
Öffentlich 16.06.2016 Stadtvertretung Neukalen

Beschlussvorschlag:
Die überplanmäßigen Ausgaben im Sachkonto 1.1.4.01.523100 „Unterhaltung der 
Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen“ in Höhe von 44.800,00 
€ und 1.1.4.01/0001.785200 „Auszahlungen für bebaute Grundstücke und 
grundstücksgleiche Rechte“ in Höhe von 39.900,00 € werden genehmigt.

Die Deckung des Mehraufwandes im Sachkonto 1.1.4.01.523100 erfolgt aus den 
Sachkonten: 
5.7.3.01.523100 „Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und 
Gebäudeeinrichtungen“ 10.000,00 € 
5.5.3.00.523300 „Unterhaltung des Infrastrukturvermögen“   4.500,00 €
1.1.4.01.442490 „Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen 
Bereich“   2.500,00 €
1.1.4.01.414430 „Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und 
Gemeindeverb.“ 27.800,00 €

Die Deckung der Mehrauszahlungen im Sachkonto 1.1.4.01/0001.785200 erfolgt aus den 
Sachkonten: 
1.2.6.05/0202.785710 „Ausz.f. Betriebs- u. Geschäftsausst., Pflanzen u. Tiere, geringw. VG 
über 410 €“   2.500,00 €
1.1.4.02/0200.785100 „Auszahlung unbebaute Grundstücke“   2.700,00 €
1.1.4.02/0200.785200 „Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche 
Rechte“   2.000,00 €
1.1.4.01/0001.681420 „Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich 
Land“ 32.700,00 €

Sach- und Rechtslage:
Sach- und Rechtslage:
§ 22 KV                   Entscheidung der Gemeinde
§ 50 KV                   Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 

Die Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen ergeben sich aus der Auswertung der 
Submissionsergebnisse für die Maßnahme MVZ Neukalen.

Finanzielle Auswirkungen:
Siehe Aufstellung oben.

Anlagen:
keine
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